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1656 Mai 23 . A

MEMORIALE [DES ZUGER TAGSATZUNGSGESANDTENBEAT II . ZURLAUBEN
AUF DEN EIDG . SCHIEDSVERHANDLUNGENVOM 19 . APRIL BIS
14 . JUNI 1656 IN BADEN1 IN ZUSAMMENHANG MIT DEN FRIE¬
DENSVERHANDLUNGEN NACH DEM VILLMERGERKRIEG]

EA VI 1 , 332 d

"Diewyl verschiner tagen , beträffende die Underschidenliche Vorgewend-

te Religions beschwärden in den gemeinen Vogtyen [ - Herrschaften ] , ein
wyttleuffige erzehlung derselben beschaffenheit , und einfüehrung Oder

uslegung etlicher alten angezognen Abscheiden , beschächen , haben wir

[die dort mitreg . V kath . Orte ] nach genomnem verdankh , befunden , dass

Jn den Sachen ein Underscheidt Zemachen erforderlich und Nothwendig

syn wolle

Erstlichen wyl A . ° 1632 [ in Zusammenhang mit der Beilegung des Matri¬

monial - und Kollaturstreits im Thurgau und Rheintal ] allerhandt nach

dem Landtsfriden [ von 1531 ] gemachte Rechtssprüch , Vertrag und Ab¬

scheid in Religionssachen von damaligen H. Erensätzen [ von Bern , Ba¬

sel , Freiburg und Solothurn insbesondere an den am  7 . September 1632

begonnenen eidg . Schiedsverhandlungen in Baden ] der Lenge nach ersä-

chen Erduret , und darüber der bewusste vertrag * uffgerichtet worden,

So ist nit unser befelch , derselben wegen , Nüwe disputation Undt wytt-

leüffigkheiten Zuo erwekhen , und dergestalt widerumb hinder sich Zuo

gryffen , Ess wäre dan sach , das man den gemelten Vertrag widerumb uff-

heben undt Ungültig machen wolte , dessen wir aber dismalen nit befel-

chet . *Vil weniger Uns Versichern , das man alle die Vor unnd Jnnert

hundert Jaren gemachte Abscheiden [ insbesondere von Baden ] , nochmalen

uffsuchen oder disputieren solte und gantze Cantzlyen härfergen sol-

te : *^ Sonders umb das Jenige Zuo andtworten so nach Anleitung des fri-

densschlusses [ =Landfriede von 1656 ] und des besagten Vertrags [ von
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1632 ] , Zuo erörterung gewisen worden.
Fürs Ander so befindt sich , dass die ein Zythero Von Unsern G. L . E.

[Bürgermeister und Rat ] der Statt Zürich , movierte und uff baan ge¬
brachte beschwärden uff under schidenlichen Zesammenkhünfften angehört

undt entlieh nach Anleitung der Schidorthen ( darunder U. L . E . [ Schult-

heiss und Rat ] der Statt Bern sich damals uninteressiert , und nit wye

dismalen [ in Zusammenhang mit dem Villmergerkrieg ] für Parthysch ge¬

achtet hate ) Jm November des 1651 Jars [anlässlich der Beilegung des

Uttwiler - und Lustdorferhandele an den eidg . Schiedsverhandlungen ] Zuo

Baden 5 und Frauwenfeldt 6 durch uns die [ im Thurgau ] Mitregierende [ V
*Uf

kath . ] Orth selbst verglichen und erörtert welche Abscheidt ober-
kheitlich ratificiert worden * ? und hernach widerumb etliche A . ° 1653

Ö

zuo Baden [ an der am 19 . Januar begonnenen Tagsatzung der XIII Orte]

[in ] bysyn Jr Fürst . Gn . von St . Gallen [Abt Pius Reher ] verglichen

worden [ - es ging um Glaubensstreitigkeiten zwischen dem Abt und den
Q

Neugläubigen in dessen Herrschaften im Rheintal -7 worby wir Unsers

theils es bewenden lassendt . Mit disem nochmaligen anerpieten , wan

sidthero ettwas mehr Nüwes undt beschwarliches den Underthanen [ in den

Gemeinen Herrschaften ] fürgefallen , Oder demselben abscheidt nit stath

beschächen wäre , Solchem hiemit , und obangezeigtem vertrag gemäss ein

gebürende remedierung , verschaffen Zehelff en .

Dritens diewyl Jn den Vorgewendten Puncten etliche des dritmans Recht-

sami berüeren thund , Könnendt wir . . . [ uns ?] denselben nüt begeben

sonders erfordert die gebür und billigkheit derselbigen verandtwortung

syner Zytt und Orths der gebür nach Zuo Verhören umb das Jenige so

Noch nit Erörtert worden wäre Luth Abscheidts 1651 und [ 16J53.

Zum Vierten wardendt die Jenigen Sachen so Jrer Religion nit Nothwen-

dig anhangendt , und Civilisch der gemeinen Mitregierung undt Erkhandt-

nus Zuostendig , für kheinen Andern Richter können gewisen , sonders wir

Jn crafft der Pünten , Landtsf ridens und Jezigen fridenschlusses by . . .

hergebrachtem Recht Undt gerechtigkheit en , ob gott will , Unangefochten

rüewig gelassen werden.
Und damit man sächen undt Verstehn möge , die Underschidenliche eigen¬

schafften disers vom gägentheil [ =Zürich und Bern ] Vorgebrachten cleg-

ten , des glychen auch welche bereits A° 1651 und [ 16J53 von uns , den

Regierenden orthen schon entscheiden undt verglichen syendt wellen wir

des gagentheils eingegebnen Articlen , geredte Abscheid entgägen halten
und abläsen lassen.

Nach diser beschächnen eröfnung , so was überig und unerortert , die Re-

ligionsbeschwärden beträf fende gethruwen wir Luth 1632 Vertrags mit¬

einanderen Zu verglichen : und stellen wir uns nit als ein Parth fur

die underthanen , wye sy thund stellen und Jre sach als Party vertha-

dingen sonders als mitrichter helffen Zeen [ t ] scheiden.
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"Nota nach dem t>y ufâ den [16 ]51 abAcheÂÂ aiZetdt die. Acutii faction ve&lcuen.  "
"So sy dan Vermeinend das wir hierüber Luth des Vertrags , nit sollen
Zusamengwissen werden , so sezen wir dise Jre und unsere Ungliche mey-
nung Zum Rechten vermog des fridenschlusses . Denselben und Zeunderst
daruff den [ 16 ] 32sten vertrag Verlässen lassen wan sich befinden wirdt
was nach uberig Zuo erörteren sye.
Nach abgeläsnen abscheiden [ 16J51 und [ 16J53 wurdt sich erscheinen was
Ueberplibt : da wirdt der underscheidt Zemachen syn was den drit man
beträffe , und was Civilisch in die gm[ eine ?] Regierung gehöre.
Undt Jm übrigen uff die Articel , so uns allhie nit gebüren Zu determi¬
nieren oder deshalber ettwas den Rechten Zuo compromitieren - Kan vol-
gender bescheidt geben werden Nämlichen uff den Articul darin das
wo[ r ] th Evangelisch und Catholisch ist
Die uberplibne oder Nuwe clegten auch specificieren
Nach Abhörung der Abscheiden erzeilen oder auch schryben wye hievor
gemeldet . Das oberkhetlich schryben von [ Schultheiss und Rat ] von Lu-
cern abhören : das anerpieten erholen.
und den underscheidt demonstrieren wyl dise Puncten vermischt
Jn dryen Vogtyen [ sicher den Thurgau und das Rheintal sowie eventuell
die Grafschaft Baden gemeint ] ist Nothwendig uszesezen , welche Jn ei¬
ner oder Andern vogty noch übrig syen : damit der bekhlagte theil dem
Cleger vor synem Richter bescheidt geben khann und von den gehörigen
Richtern darüber die entscheidung nach luth Pundt Landtsfriedens undt
Verträgen volgen möge . Aber wir [ die dort mitreg . V kath . Orte ] Ver¬
meint solte alles bim alten herkhommen pliben syn
Rapperschwyl : die 3 Stett [Baden , Bremgarten und Mellingen ?] erst was
uberpliben daruff besetzt und Zur gegenwähr . Guote worth der Berneren
us Königsfelden.
Jn 10  unsern clegten stellen : das wyl sy nit allein , sonders mit undt
Nebendt uns in der Gotshüsern [ in den Gemeinen Herrschaften ] Schirms
Pflicht begriffen ist nit unbillich , dass uff Jre Zuotragende be-
schwärden und anliggen man samentlich miteinanderen , Zuo erstatung
schuldiger Schirms , darüber Zu deliberieren , gewalt haben söllendt ” .

1)  S . EA VI 1 , 330 (Nr . 181)
2 ) Deren Namen s . ebenda V 2 , 705 (Nr . 605 ) . Stadt und Amt Zug war an die¬

ser Tagsatzung durch Beat II . Zurlauben vertreten.
3 ) s . ebenda 1541 Art . 218
4) Das zwischen Sternen ( *) Stehende ist unterstrichen.
5 ) s . EA VI 1 , 84 (Nr . 58 ) . Stadt und Amt Zug war sowohl in Baden als auch

in Frauenfeld u . a . durch Beat II . Zurlauben vertreten.
6) s . ebenda 89 (Nr . 59 ) 7) s . Anm. 4
8) s . EA VI 1 , 135 (Nr . 85 ) . Stadt und Amt Zug war damals nicht durch

Beat II . Zurlauben vertreten.
9 ) s . ebenda 140 gg

2(1
2Λ2.



10 ) Dieser letzte Abschnitt ist durchgestrichen.

Konzept , Nota ebenfalls von Beat II . Zurlauben - AH 96 , 305 - 306
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